
Pr. 8026/11.

Kundmachung.
Auf Grund des § 7 der mit Verordnungder k. k. niederösterreiehischenStatthaltern vom

9. Februar 1851. L G. u. R. Bl. Nr. 39, kundgemachtenVorschriftenüber den Wirkungskreisder
k.k. Polizeibehördenwird für die Silvesternacht1916zur Aufrechterhaltungder RuheundOrdnung
im allgemeinenund insbesondereauf demStefansplatzesowie in den dort einmündendenStraßen¬
zügen folgendesangeordnet:

1. VerkehrsstörendesStehenblciben oder Gehenin Reihen, GruppenbildungensowieAn¬
sammlungen jeder Art sind verboten.

2. In der Karntnerstraße, in der Rotenturmstraße. auf dem Stefansplatzeund am Graben
dürfennur die in der Gehrichtung linksseitig gelegenen Gehwege benutzt werden.
In allen anderen Straßen ist die Gehordnunggenau einzuhalten.

Das Betreten der Strafienfatirbabn seitensder Fußgängerist nach Möglichkeitzu
vermeiden. Das Überschreitender Fahrbahnin den vorhenanntenStraßen ist nur an den von den
Waehorganenbezeichnten Stellenzulässig.

3. Lärmende , die nächtlicheRuhe um! Ordnung störende Kundgebungen, Unfug aller
Art und die gute Sitte und den AnstandverletzendeBelästigungensowie„Anrempelungen“ aufder
Straße sind strenge untersagt . Es ist daher alles zu unterlassen, waszu Ansammlungenoder
Gefährdungder VerkehrssicherheilAnlaßgeben könnte. Hiezugehören besonders: Abbrennenvon
Feuerwerkskörpern. Singen und Musizieren, Zurufe, Winken mit Tüchern oder anderen Gegen¬
ständen usw.

4. Baikone sind von Zuschauernfrei zu halten, ln den öffentlichenLokalenund auch in
Wohnungensind bei etwa geöffneten Fenstern lärmendeund eine Verbindungmit der
Straße suchendeKundgebungenverholen.

5. Der Verkaufsowie das unentgeltlicheVerteilenvon Juxgegenständen. Reklamezettelnund
dergleichensind verboten.

6. Der Zugangzu den Häusernim Falleeiner AbsperrungeinzelnerStraßen wird durch die
Wachorganegeregelt.

Den Weisungen der Polizeiorgane Ist unweigcrlicb und ungesSumt
Folge zu leisten . Gegen Widerspenstige wird mit der Arretierung vorge¬
gangen werden.

ÜbertretungendieserAnordnungenwerden, wenn nicht ein strafgesetzliehzu ahndenderTat¬
bestand vorliegt, auf Grand der kaiserlichenVerordnungvom 20. April 1854, RGBl. Nr. 96. hzw.
gemäß Kundmachungder k. k. Polizeidirektionvom 10. September1912. V. A. 4907, mit Geld von
2 bis 200 Kronen odermit Arrestvon 6 Stunden bis zu 14 Tagen geahndetwerden.

Wien , mn 25. Dezember1916.

K, k. Polizeidirektion.
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